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Ausschreibung zum Kulturpreis der Stiftung  

„Kultur im Landkreis“ Mainz-Bingen 2011 
 

Gemäß Beschluss des Beirates der Stiftung „Kultur im Landkreis“ Mainz-

Bingen vom 23. November 2010 verleiht die Stiftung den Kulturpreis 

2011 in der Sparte 

Literatur 
mit dem Schwerpunkt Prosa-Kurzgeschichten. 

 
Der Beirat der Stiftung „Kultur im Landkreis“ Mainz-Bingen hat in seiner 

Sitzung vom 21. September 1995 generell die Kulturpreisverleihung 

beschlossen. Diese erfolgt seit 2010 im jährlichen Wechsel der Sparten 

Literatur und Gestalterische/Bildnerische Kunst“.  

Der zu vergebende Preis ist im Jahr 2011 dotiert mit    

 
Euro 3.000 

 
und wird für den 1. Sieger in Gestalt einer Skulptur (nach dem Logo der 

Stiftung) verliehen.  

Das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro gliedert sich auf in folgende 

Staffelung: 

 
1. Preis = 1.500 Euro; 2. Preis = 1.000 Euro; 3. Preis = 500 

 
Die Preisvergabe erfolgt durch den Beirat der Stiftung „Kultur im 

Landkreis“ Mainz-Bingen auf Empfehlung einer Jury, die sich aus 

maximal fünf anerkannten Fachkräften zusammensetzt.  

 
Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.  
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1. Thema:  
Das Thema zum Wettbewerb lautet: „Glücksmomente“ 
 
2. Literatur 
Eingericht werden können in sich abgeschlossene Prosa-Texte in 

deutscher Sprache die dem Thema entsprechen.  

Pro Teilnehmer kann ein Text eingereicht werden. Der Text muss 

unveröffentlicht sein und darf nur jeweils maximal 8 

Schreibmaschinenseiten (DIN A 4, 60 Anschläge pro Zeile, 30 Zeilen pro 

Seite) umfassen. Dies entspricht ca. 15.000 Zeichen eines 

Textverarbeitungsprogramms am PC. 

Der Text ist ohne Namen oder sonstige Kennzeichnung spätestens zum 

Abgabetermin mit einem Begleitschreiben einzureichen, das nebst 

Name, Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse auch kurze biographische 

und falls vorhanden bibliographische Angaben enthält.  

 
3. Teilnahme  
Die Zielgruppe des diesjährigen Wettbewerbes beschränkt sich auf 

verborgene Talente und literarisch-kreative Einsteiger.  

Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Autorinnen und Autoren, die 

bereits eine oder mehrere Arbeiten in einem Verlag veröffentlicht haben. 

 

Zur Teilnahme sind alle Personen im Landkreises Mainz-Bingen 

eingeladen, die der vorgenannten Zielgruppe entsprechen und 

außerdem im Landkreis geboren, aufgewachsen oder wohnhaft sind.  

Eine von der Jury getroffene Auswahl der Kurzgeschichten wird in einer 

Anthologie zum Kulturpreis Literatur veröffentlicht. 

Die TeilnehmerInnen des Wettbewerbs erklären sich damit 

einverstanden, dass der von ihnen zum Wettbewerb eingesandte Text 

für die Herausgabe dieser Anthologie unter Angabe des Urhebers, der 

Urheberin uneingeschränkt verwendet werden kann. Die Jury wählt unter 

allen Einsendungen die zu veröffentlichenden Texte aus. 
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4. Preisverleihung 

Die Bekanntgabe der Preisträgerin/des Preisträgers und die Übergabe 

des Preises erfolgen im Rahmen der offiziellen Preisverleihung am 26. 

Mai 2011 im Kreistagssaal der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in 

Ingelheim.  

Eventuelle Terminänderungen werden den Teilnehmern entsprechend 

zeitnah bekannt gegeben. 

Die ersten drei Preisträger sind von der VHS Bingen eingeladen ihren 

prämierten Beitrag im Rahmen des 14. Binger Literaturschiffes am 

Freitag, 17. Juni 2011, vorzutragen. 

 

5. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Entscheidungen der Jury sind 

unanfechtbar. Mit der Teilnahme am Wettbewerb zum Kulturpreis 2011 –

Literatur– der Stiftung „Kultur im Landkreis“ Mainz-Bingen erkennen die 

Bewerber die Wettbewerbsbedingungen an. 

 

6. Bewerbungsfrist 
 
Die Bewerbungen müssen bis zum 15. März 2011 bei der Stiftung 

„Kultur im Landkreis“ Mainz-Bingen eingegangen sein. Die Bewerbungen 

sind zu richten an:  

 Stiftung „Kultur im Landkreis“ Mainz- Bingen 
 bei der 
 Kreisverwaltung Mainz-Bingen 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 Georg-Rückert-Straße 11 
 55218 Ingelheim am Rhein 
 
Ingelheim am Rhein, November 2010 
 


